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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1954

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Wenn das Gericht erster Instanz ohne Prüfung der sachlichen Voraussetzungen die EV nur auf Grund

übereinstimmender Willenserklärungen der Parteien bewilligte und zwar so, daß der Gattin der abgesonderte Wohnort

in einer bestimmten Gemeinde zugestanden wurde, darf das Rekursgericht nicht ohne Prüfung der Voraussetzungen

in eine uneingeschränkte Bewilligung abändern.
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